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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang

Höheres Lehramt an beruflichen Schulen mit der beruflichen Fachrichtung

Sozialpädagogik/Pädagogik mit akademischer Abschlussprüfung Master of

Education (M.Ed.) Besonderer Teil I für das berufliche Fach Sozialpädago-

gik/Pädagogik

Aufgrund von § 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffern 7, 9, § 32 Abs. 3 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung
vom 01.04.2014 (GBl. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 24 des Gesetzes vom 17. Dezem-
ber 2024 (GBl. 2024 Nr. 114), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am
06.02.2025 den nachstehenden Besonderen Teil I für das berufliche Fach Sozialpädago-
gik/Pädagogik der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studien-
gang Höheres Lehramt an beruflichen Schulen mit der beruflichen Fachrichtung Sozialpäda-
gogik/Pädagogik mit akademischer Abschlussprüfung Master of Education (M.Ed.) beschlos-
sen.

Die Rektorin hat ihre Zustimmung am 14.02.2025 erteilt.

Inhaltsverzeichnis:

Besonderer Teil I für das berufliche Fach Sozialpädagogik/Pädagogik

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn
§ 3 Studienaufbau
II. Vermittlung der Studieninhalte
§ 4 Studien- und Prüfungssprachen
§ 5 Arten von Prüfungsleistungen
III. Organisation der Lehre und des Studiums
§ 5a Verwandte Studiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt im Sinne des § 11 Abs. 2

des Allgemeinen Teils
IV. Masterarbeit und Abschlussnote im Fach
§ 6 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen
§ 7 Masterarbeit
§ 8 Bildung der Abschlussnote
V. Schlussbestimmungen
§ 9 Inkrafttreten

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils

Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Höheres
Lehramt an beruflichen Schulen mit der beruflichen Fachrichtung Sozialpädagogik/Pädagogik
mit akademischer Abschlussprüfung Master of Education (M. Ed.) Allgemeiner Teil ist in
der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit hier keine spezielleren
Regelungen getroffen werden.

I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums
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§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn

(1) Für die im beruflichen Fach Sozialpädagogik/Pädagogik vermittelten Kenntnisse und Kom-
petenzen sowie ggf. schulpraktischen Erfahrungen gelten neben den Regelungen dieser Ord-
nung die Regelungen der jeweils gültigen Fassung der RahmenVO-BS-KM und die Festlegun-
gen im jeweils gültigen Modulhandbuch sowie, soweit in der RahmenVO-BS-KM vorgesehen,
die Regelungen der Rahmenvorgabenverordnung Lehramtsstudiengänge (RahmenVO-KM;

-
gemein bildenden Lehramtsstudiengänge an den Pädagogischen Hochschulen, den Universi-
täten, den Kunst- und Musikhochschulen sowie der Hochschule für Jüdische Studien Heidel-
berg auf die gestufte Studiengangstruktur mit Bachelor- und Masterabschlüssen der Lehrkräf-
teausbildung in Baden-

(2) 1Die Regelstudienzeit im beruflichen Fach Sozialpädagogik/Pädagogik und im Masterstu-
diengang ist in § 1 Abs. 6 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 2Der Beginn des
Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung
der Universität Tübingen in ihrer jeweils gültigen Fassung geregelt.

(3) Für die evtl. Studienvoraussetzungen ist in der jeweils gültigen Fassung die RahmenVO-
BS-KM einschließlich deren Anlagen sowie soweit in der RahmenVO-BS-KM vorgesehen die
RahmenVO-KM einschließlich deren Anlagen maßgeblich.

(4) Für den Zugang zum Masterstudiengang gilt § 3b des Allgemeinen Teils dieser Ordnung.

§ 3 Studienaufbau

(1) Das Studium des beruflichen Fachs Sozialpädagogik/Pädagogik im Masterstudiengang
gliedert sich wie in Absatz 2 dargestellt.

(2) 1Im beruflichen Fach Sozialpädagogik/Pädagogik sind insgesamt (einschließlich der Fach-
didaktik in diesem Fach und einschließlich der Berufspädagogik) 46 CP, zuzüglich der ggf. in
diesem absolvierten Masterarbeit, zu erwerben; die Masterarbeit ist nach Wahl der bzw. des
Studierenden in einem der im Rahmen des Masterstudienganges studierten Fächer oder im
Studienbereich Bildungswissenschaften zu erbringen (§ 17 Abs. 1 Satz 1 des Allgemeinen
Teils dieser Ordnung). 2Das Studium im beruflichen Fach Sozialpädagogik/Pädagogik erfor-
dert den Erwerb der in der folgenden Tabelle für die dort genannten Module vorgesehenen
CP:

Modul-
Kürzel

Modulbezeichnung Empfohlenes
Semester*

(vorbehaltlich Angebot
und etwaiger Ände-
rungen, siehe Modul-
handbuch; zum grds.
für das erste Fachse-
mester vorgesehenen
Schulpraxissemester
vgl. § 3 Abs. 2 Satz 3)

CP

1
Theorie- und Praxisperspektiven auf Prozesse der

Weltaneignung und Sozialisation
3 9

2
Sozialpolitische und rechtliche

Rahmenbedingungen professionellen Handelns
2 6

3 Psychologie 3-4 6



Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2025, Nr. 5, S. 64

4
Berufliche Bildung Sozialpädagogik: Grundlagen &

Didaktik
1-2 12

5
Personale Kompetenzen & Querschnittsthemen

beruflicher Bildung Sozialpädagogik
2-3 10

6
Abschlusskolloquium Masterarbeit**/

fachliche Vertiefung freie Wahl
4 3

Summe: 46

7
Abschlussmodul

(falls im beruflichen Fach Sozialpädagogik/
Pädagogik absolviert, vgl. Satz 1)

4 (15)

*Angaben in dieser Spalte der Tabelle für Studienbeginn im Masterstudiengang zum Winter-
semester;
für einen Studienbeginn im Masterstudiengang zum Sommersemester ist die jeweils empfoh-
lene Zuordnung der in der Tabelle genannten Module zu den Semestern im Modulhandbuch
angegeben bzw. wird diese ansonsten auf Anfrage von der für das berufliche Fach Sozialpä-
dagogik/Pädagogik zuständigen Fachstudienberatung mitgeteilt;
für andere Konstellationen wird die jeweils empfohlene Zuordnung der in der Tabelle genann-
ten Module zu den Semestern auf Anfrage von der für das berufliche Fach Sozialpädago-
gik/Pädagogik zuständigen Fachstudienberatung mitgeteilt
**wenn die Masterarbeit im beruflichen Fach Sozialpädagogik/Pädagogik geschrieben wird

3Das Schulpraxissemester ist bei Studienbeginn imWintersemester für das erste Fachsemes-
ter des Masterstudiengangs, bei Studienbeginn im Sommersemester für das zweite Fachse-
mester des Masterstudiengangs vorgesehen (vgl. insbes. u.a. auch § 3a des Allgemeinen
Teils dieser Ordnung).

(3) Die auf die Fachdidaktik im beruflichen Fach Sozialpädagogik/Pädagogik entfallenden 6
CP werden im Modul 4 erbracht.

II. Vermittlung der Studieninhalte

§ 4 Studien- und Prüfungssprachen

1Die Studien- und Prüfungssprache im beruflichen Fach Sozialpädagogik/Pädagogik ist
deutsch. 2Lehrveranstaltungen sowie Studien- und Prüfungsleistungen im beruflichen Fach
Sozialpädagogik/Pädagogik können auch in folgenden Sprachen gefordert bzw. durchgeführt
werden:

- Englisch.
3Darüber hinaus können nach Maßgabe der Lehrenden bzw. Prüferinnen und Prüfer in Veran-
staltungen zur Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie Stu-
dien- und Prüfungsleistungen auch in der jeweiligen Fremdsprache gefordert bzw. durchge-
führt werden. 4Prüfungen werden in der Regel in denjenigen Sprachen abgehalten, in denen
auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet, Studienleistungen sind in der Regel in
denjenigen Sprachen zu erbringen, in denen auch die dazugehörige Lehrveranstaltung statt-
findet. 5Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die Studierenden über ausreichende Fremd-
sprachkenntnisse verfügen.

§ 5 Arten von Prüfungsleistungen

Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im Modulhandbuch
angegeben.
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III. Organisation der Lehre und des Studiums

§ 5a Verwandte Studiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt im Sinne des § 11
Abs. 2 des Allgemeinen Teils

Über zum beruflichen Fach Sozialpädagogik/Pädagogik verwandte Studiengänge bzw. Teil-
studiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt nach § 11 Abs. 2 Satz 2 des Allgemeinen
Teils dieser Ordnung entscheidet der für das berufliche Fach Sozialpädagogik/Pädagogik
zuständige Fachprüfungsausschuss.

IV. Masterarbeit und Abschlussnote im Fach

§ 6 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen

Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Masterarbeit, wenn diese im beruflichen Fach
Sozialpädagogik/Pädagogik absolviert wird, sind neben den im Allgemeinen Teil dieser Ord-
nung genannten Voraussetzungen:

- der Erwerb von insgesamt mindestens 25 CP in den in der Tabelle in § 3 Abs. 2 ange-
gebenen Modulen.

§ 7 Masterarbeit

1Die Masterarbeit ist in § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 2Die Masterar-
beit ist in Abweichung zu § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung in deutscher Sprache
zu verfassen, über Anträge auf Abfassung in einer anderen Sprache entscheidet der zustän-
dige Fachprüfungsausschuss.

§ 8 Bildung der Abschlussnote

1Die Abschlussnote im beruflichen Fach Sozialpädagogik/Pädagogik ist das nach Leistungs-
punkten der jeweiligen Module gewichtete Mittel der Modulnoten (dabei geht die Note des
Moduls Berufliche Bildung Sozialpädagogik: Grundlagen & Didaktik nicht in die Berechnung
der Abschlussnote im beruflichen Fach Sozialpädagogik/Pädagogik mit ein; die Masterarbeit
geht dabei nach § 21 Abs. 2 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung nicht in die Abschlussnote
im beruflichen Fach Sozialpädagogik/Pädagogik ein, sondern geht danach in die Berechnung
der Mastergesamtnote ein). 2Für die Abschlussnote gelten § 14 Abs. 2 und § 14 Abs. 3 Satz 2
des Allgemeinen Teils dieser Ordnung entsprechend.

V. Schlussbestimmungen

§ 9 Inkrafttreten

1Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen
der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für Studierende, die ihr Studium im
Studiengang Höheres Lehramt an beruflichen Schulen mit der beruflichen Fachrichtung
Sozialpädagogik/Pädagogik mit akademischer Abschlussprüfung Master of Education (M.Ed.)
an der Universität Tübingen zum Wintersemester 2025/2026 aufnehmen. 3Studierende, die
den Studiengang an der Universität Tübingen vor dem in Satz 2 genannten Semester aufge-
nommen haben, sind vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen berechtigt, die Modulleistun-
gen in diesem Studiengang an der Universität Tübingen bis zum 30.09.2028 nach den bislang
geltenden Regelungen zu absolvieren. 4Studierende, die den Studiengang an der Universität
Tübingen vor dem in Satz 2 genannten Semester aufgenommen haben, sind auf schriftlichen
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Antrag, der bis spätestens 31.03.2026 beim für den Studiengang zuständigen Prüfungsamt
eingegangen sein muss, berechtigt, in die durch diese Satzung erfolgende Neuregelung zu
wechseln und die Modulleistungen im Studiengang nach den Regelungen dieser Satzung zu
absolvieren. 5Wird ein Antrag nach Satz 4 nicht gestellt, sind nach Ablauf der in Satz 3
genannten Frist die Modulleistungen im Studiengang nach den Regelungen dieser Satzung zu
absolvieren. 6Bisher absolvierte Modulleistungen werden in den Fällen der Sätze 4 und 5 vor-
behaltlich der folgenden Bestimmungen nach der aufgrund dieser Satzung und dem dazuge-
hörigen Modulhandbuch geltenden Neuregelung angerechnet. 7Ein zusätzlicher oder neuer
Prüfungsanspruch oder zusätzliche Prüfungsversuche in ein- und derselben Prüfungsleistung
werden durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche bei der Erbringung ein- und der-
selben Prüfungsleistung nach der bisher geltenden Regelung werden angerechnet. 8Darüber
hinaus kann der zuständige Prüfungsausschuss als Übergangsbestimmung, insbesondere
falls die bisherigen Veranstaltungen nicht mehr wie bislang angeboten werden oder an einzel-
nen solcher Veranstaltungen bereits teilgenommen wurde, geeignete abweichende Bestim-
mungen im Einzelfall treffen, insbesondere gegebenenfalls unter teilweiser Anrechnung bzw.
Erteilung von Auflagen bzw. im Wege einer Lernvereinbarung (Learning Agreement).

Tübingen, den 14.02.2025

Rektorin


